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§ 70 MarkenSchG
 MarkenSchG - Markenschutzgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2023

1. (1)Ein Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung ist als solcher zu bezeichnen und hat die

Nummer der internationalen Registrierung zu enthalten. Darüber hinaus sind innerhalb einer über Antrag

verlängerbaren Frist von zwei Monaten

1. 1.eine Bescheinigung des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum im Original oder

in beglaubigter Kopie, aus der sich die Marke und die Waren oder Dienstleistungen ergeben, auf die sich der

Schutz der internationalen Registrierung bis zum Zeitpunkt der Löschung im internationalen Register auf das

Gebiet der Republik Österreich erstreckt hatte, und

2. 2.eine deutschsprachige Übersetzung aller Unterlagen, sofern sie nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind,

vorzulegen. Entspricht der Antrag nicht den genannten Voraussetzungen, ist er mit Beschluß zurückzuweisen.

2. (2)Der Antrag ist wie eine nationale Markenanmeldung zu behandeln und mit Ausnahme des im Abs. 3 geregelten

Falles auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen.

3. (3)Betrifft der Antrag eine internationale Registrierung, bei der zum Zeitpunkt der Löschung bereits eine Erklärung

über die Schutzgewährung nach Regel 18ter Abs. 1 oder 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider

Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen, BGBl. III

Nr. 109/1997, übermittelt wurde oder die Frist zur Schutzverweigerung gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Protokolls

bereits ungenützt verstrichen ist, so ist die Marke nicht auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen und besteht nach

erfolgter Registrierung keine Möglichkeit des Widerspruchs (§ 29a).
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